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Verordnung
ir die Mütter im Kreise Westerburg über bas Uer-
mhteu von Brotgetreide und die Abgabe von Weht.

Gemäß 88 17 6 , 48,49 , 55, 57, 58,60 b u. c,63,68,69 , 70, 79,
der Buudesratsverordnung über Brotgetreide und Mehl aus
Ernte 1917 vom 21. Juni 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 507 ff)r. 1 i» j. / imenys -iBeseZol. öüY ft.)

^ für die Mühten im Kreise Westerburg folgendes bestimmt:
§ 1. Es dürfen nnr solche Mühten im Kreise Brotgetreide au «-InI dm  S -to irr < crrx. i . r. < •,

rks

ich und ore m oer vage sind, Moggenmehl und Weizenmehl mit
uaust l bestens 94 #/° Ausmahlung herzustellen, soweit sie vom Kreis¬
ten zugelasfen sind.

i 2. Die nach § 1 zugelassenen leistungsfähigen Mühlen müssen
hat j- ihnen vom Kreise oder nach § 5 von Selbstversorgern unter
ngehöl chiung der Vorschriften über Mahlkarten in 8 5 zugewiesene
mzume Getreide verarbeiten , vermähren « nd pfleglich behandeln
ich weis! sind zur Ablieferung der gesamten Erzeugnisse einschl. allen

alls verpflichtet. Die Herstellung von sogenanntem beschlaq-
den ^ Kniefreiem Mehl ist verboten.
verwei83. Die Vereinbarung eines Mallohns in der Art , daß als

tgeld für das Mahlen statt eines Geldbetrags die Hingabe eines
les des zur Verarbeitung übergebenen Getreides oder der daraus

Pappel Monnenen Müllereierzeugnifse festgesetzt wG >, ist verbotin.
U.  Sämtliches Brotgetreide, sowohl Roggen als Weizen wie

me zur Ernährung geeignete Mengfrucht beider Getreidearten
mit mindestens 94 vom Hundert als erstklassiges Feinschrot

lurchtw^ mahlen, daß es durch ein Blatt Schweizer Seidenaaze Gries-
eingesi 30 restlos durchfällt.
' ^ ^ Die Herstellung des Weizenmehls erfolgt ohne, Zusatz vonUm.

ivssenst

Der Müller darf von Selbstversorgern zum Auswahlen
Mmtes Brotgetreide nur dann ansmahlen.

Unt wenn der Selbstversorger bereits bisher zu seinen Mahlkunden
gehörte oder die schriftliche Genehmigung des Kreisausschusses

gehörst̂ ' ^ br von jetzt ab zu den Mahlkunden des Müllers
2) wenn der Selbstversorger gleichzeitig mit dem Brotgetreide eine

vorschriftsmäßigeMahlkarte (Muster untenstehend) seiner Orts¬
polizeibehörde übergibt , die aus Abschnitt I und 11 besteht,

.Ul ordnungsmäßig ausgefertigt ist und nach dem Datum erkennen
:ung:J M , daß sie zu der angelieferten GetreideMenge gehört, auch

daß das Getreide höchstens den zweimonatlichen Anspruch des
Selbstversorgers darstellt,

’iltflriÄ ' ^ °vn jeder Sack Brotgetreide mit dem vorgeschriebenen ord-
t wrngsmäßig ausgefüllten Anhängezettel versehen ist,

X?n.n &a§  übergebene Brotgetreide aus höchstens 20 °|o
Heizen besteht oder für eine Mehrverivendung von Weizen

besondere Genehmigung des Kreisausschusses von dem
N ^ dlbstversorger vorgezeigt wird,

J bet  Inhalt jedes Sackes an Art und Gewicht des Ge-
™ üenau mit den Angaben seines Anhängezettels uyd
Gesamtmenge ebenso mit den Angaben der Mahlkarle

Mau übereinstimmt.
^/Ewfsrungen aus der nach der Mahlkarte zugelassenen Ge¬

ste sind unzulässig und vom Müller unter allen Umständen
'effen. Mehrlieferungen sind sofort zurückzugeben. Läßt

das Getreide in der Wohnung des Selbstversorgers ab-
von er  verantwortlich , daß sein Fuhrwerkspersonal

oer Erfüllung vorstehender Bedingungen überzeugt. Der

'0
hör»

Müller bezw. sein Stellvertreter hat sich sofort oder wenn sein Fuhr¬
werk das Getreide abgeholt hat mindestens innerhalb 12 Stunden
nach Eingang des Getreides in die Mühle persönlich davon zu
uberzeugen , daß nur die auf der Mahlkarte angegebene Art und
Menge an Brotgetreide in der Mühle verbleibt. Sofort nach An¬
nahme des Getreides hat der Müller auf beiden Abschnitten der Mahl¬
karte den von ihm durch Wiegen festgestellten Sackinhalt zu beschei¬
nigen und sofort nach erfolgter Ausmahlung das Ergebnis an Mehl
Kleie und Abfall , Grütze, Graupen usw. einzutragen . Alle Mahl-
erzeugrnsse emschl. Kleie und alle Abfälle sind restlos an den Selbst¬
versorger zurückzulieferri. Diese Rücklieferung hat in einer Menge
ohne Teillieferungen und nach Anbringung des vorgeschriebenenund
ordnungsmäßig ausgefüllten Anhängezettels (Muster untenstehend)
an allen Säcken unter Beifügung des Abschnittes 11 der Mahlkarte
zu erfolgen. Das Zurückbehalten des Abschnittes 11 ist verboten
ebenso das mehrmalige Auswahlen auf dieselbe Mahlkarte . Ab¬
schnitt I hat der Müller zu verwahren als Belag für die Eintra¬
gung der Mahlerzeugnisse in das Mahlbuch (8 6). Am Schlüße
irbes Monat « sind olle Abschnitte1 mit einer Durch
jchrif» de« Mahlimch« dem Kreisovsschnß einzirrrichcn.

Die eigenen Bestände de » Müller « ans seiner Kaird-
mirtschaft dürfen sich nicht in der Mühle befinden. Die für ihn
als Selbstversorger zum Auswahlen bestiminten Mengen dürfen
nur unter denselben Bedingungen in die Mühle übernommen wer¬
den, wie sie für alle Selbstversorger vorgeschrieben sind und müssen
ebenfalls in das Mahlbuch (8 6) eingetragen werden.

Alle Getreide- und Mehlbestände müssen in der Mühle so
gelagert werden, daß die Aufnahme und Revision des Bestandes
jederzeit möglich ist.

8 6. DerMüller ist zur Führung eines Mahllurche « nach unten¬
stehendem Muster verpflichtet, in das er die Eingänge an Getreide
und die Ausgänge an Mahlerzeugnissen sofort sowie das Ergebnis
der Mahlung täglich einzkltragen hat. Sowohl der Ueberbringer
des Getreides als auch der Abholer der Mahlerzeugnisse haben in
dem Mahlbuch die Eintragungen zu bescheinigen und sind neben
dem Müller für ihre Richtigkeit verantwortlich. Wegen der ' mo¬
natlich an den Kreisausschuß einzureichenden Durchschrift des Mahl¬
buches siehe 8 5 oben.

8 7. Mühlen , welche für Selbstversorger mahlen , dürfen kei-
ttevlei Mchlhandel betreiben, auch nicht gegen Brotkarten, ebenso
ist ihnen jeder Tauschhandel mit Mehl und Brotgetreide verboten.

8 8. Die Beamte « dee Polizei , die vom Kreisausschuß beauf¬
tragten Sachverständige » und die von der Reichsgetreidestell-
oder von der Polizeibehörde beauftragten Personen sind befugt, in die
Raume , in denen Früchte verarbeitet werden, jederzeit, in die Räume,
m denen Früchte oder daraus hergestellte Erzeugnisse aufbewahrt,
ferlgehalten oder verpackt werden oder die Geschäftsbücher verwahrt
werden , während der Geschäfts- oder Arbeitszeit einzutreten, daselbst
Besichtigungen vorzunehmen, Geschästsaufzeichnungen einzufehen, die
vorhandenen Vorräte festzustellen und nach ihrer Auswahl Proben
gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen. Auf Verlangen ist ein
Teil der Proben amtlich verschlossen zurückzulassen und für die ent¬
nommenen Proben eine angemessene Entschädigung zu leisten. Der
Müller und sein Vertreter find verpflichtet den Beamten der Polizei
und den Sachverständigen auf Erfordern Auskunft zu erteilen über
Herstellung der Erzeugnisse, Umfang des Betriebes und über Menge
und Herkunft des Getreides und der Müllereierzeugnisse.

8 9. In jeder Mühle ist ein Abdruck dieser Uerorduuns
an gut sichtbarer Stelle in den Geschäftsräumen auszuhängen.

, § 10. Der Mühlenbesitzer ist wegen der Befolgung aller Be-
stmunnngen dieser Verordnung persönlich haftbar , auch für die
Handlungen Und Unterlassungen seines Personals und seiner An¬
gehörigen. Hat er einen geschäftsfähigen Vertreter bestellt und dessen
Namen dem Kreisausschuß mitgeteilt, so wird dieser für die Zeit



Seite 2 Kreisvlatt für - e« Kreis Westerburg. Nr.

der Derttetung in gleichem Maße verantwortlich wie der Besitzer

^ § 11 . Mühlen , in deren Betrieb Unzuverlässigkeit in Befolgung
der Vorschriften dieser Verordnung vorkommt , wozu auch Fahr¬
lässigkeit gehört , können außer der nach § 13 verwirkten Strafe
geschlossen werden.

Vorräte an Brotgetreide und Mehl , die einer ordnungsmäßig
ergangenen Aufforderung zuwider nicht angezeigt oder bei behörd¬
lichen Nachprüfungen verheimlicht oder sonstwie der Aufnahme oder
Besichtigung entzogen werden , kann der Kreisausschuß ohne Zahlung
eines Preises enteignen.

§ 12 . Sämtliche Besttmmungen dieser Verordnung gelten auch
für die sogenannten Gesellschaftsmützlen . auch dann , wenn diese
nicht gewerblich , sondern nur fiir die Gesellschastsmitglieder tätig sind.

8 13. Znmiderkandlnnge « gegen die Bestimmungen dieser
Muster ver Mahlkarte . (8 5.)

Al»schnitt l.
Mahlkarte . Mahlkarte.

(Dieser Abschnitt ist vom Müller zur Kontrolle aufzubewahren und (Dieser Abschnitt ist dem Selbstversorger mit dem Mehl zurückzug,
mit Durchschrift des Mahlbuches am Schluffe des Monats dem . und von ihm aufzuheben.

Kommunalverband einzureichen .) '

bestr«

Verordnung werden nach § 79 der Bundesratsverordnung
21 . Juni 1917 mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
strafe bis zu 50 000 Mark oder mit einer dieser Strafen ^

Der Versuch ist strafbar.
Bei vorsätzlichem Verschweigen , Beiseiteschaffen , Veräutz

oder Verfüttern von Vorräten muß die Geldstrafe , wenn
schließlich auf sie erkannt wird , mindestens dem dreifachen 31
der Vorräte gleichkommen , auf die sich die strafbare Handlung be;

§ 14 . Diese Verordnung tritt mit dem 16 . August l™
für den Kreis Westerburg in Kraft . Gleichzeittg treten die entz
genstehenden Bestimmungen der Kreisoerordnung vom 20 . Oktch
1916 und ihre bisherigen Abänderungen außer Kraft.

Mesterkurg . den 10. August 1917.
Der Kreiaausschutz des Kreises Westerburg.

Abicht , Eidt , Eichmann , Keßler , Menk , Schaaf , Wollweber.
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Verordnung
über die Herstellung «nd de« Verkauf von Kackware«

im Kreise Westerburg.
Gemäß 88 57 . 58 , 59 und 60 a,bu . c der Bundesratsverord¬

nung über Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1917 vom 21 . Juni
1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 507 ) und der Bundesratsverordnung vom
26. Mai 1916 über Bereitung von Backwaren(Reichs-Gesetzbl. S.
413 ) wird für die Herstellung uon Hackmaren und de » Uer-
ka« f von Kackmare« « nd Mehl im Kreise Westerburg folgen¬
des besttmmt : _ „ .

§ 1. Alle Gewerbetreibende im Kreise Westerburg , welche inlän¬
disches Mehl zur Herstellung von Backwaren verwenden oder ver¬
kaufen wollen dürfen dieses Mehl nur durch die Kreislebens-
mMrlftellr (Getreideabteilung) des Kreises beziehen. Die
Mehlbestellungen sind , abgesehen von Eilfällen , regelmäßig Mon¬
tags und nur bei dem Bürgermeister des Wohnsitzes anzumelden.
Direkte Bestellung ist unzulässig . Der Besteller hat dem Bürger¬
meister uachzuweisen , daß das bisher von ihm bezogene und ver¬
brauchte Mehl — also ausschließlich seiner Vorräte — durch ab-
[elieferte Brotmarken gedeckt ist . Erst daun kann nach dem Ge-

»Üstsumfang des Bestellers der Mehlbedarf für drei Wochen unter
ael
sch

Die Kreislebensmittelstelle (Getreideabteilung ) veranlaßt
Weisung des Mehls von den für den Kreis beschäftigten MülM
mittelbar an den Besteller . In Rennerod und Westerburg erP
die von den Gemeinden eingerichteten Mehlmagazine ihren »st
auf Anfordern der Bürgermeister , welche die Weitergabe an d«
geschloffenen Gewerbetreibenden im Sinne der vorstehenden
stimmungen vornehmen . M

Alle Gewerbetreibende , welche Mehl durch die Kreislebensv^
stelle beziehen , sind verpflichtet , den Verbrauch an Mehl n>och°
Sonnabends festzustellen und in eine Verbrauchsnachweis stÄ
untenstehendem Muster einzutrageu . Die Nachweisung ist
an die Kreislebensmittelstelle (Getreideabteilung ) einzusenden.

8 2 . Die vom Kreisausschuß festgesetzten Mehlpreisr^
ab Mühle ohne Sack und sind an die Kreislebensmitteliteue
treideabteilung ) des Kreises Westerburg Postscheckkonto lov
bezahlen . Die Zahlung hat sofort durch Vermittlung der Mv
zu erfolgen , welche für den Eingang haftet und in geeignete"
Kredit bis zu vier Wochen gewähren kann . -

8 3 . Die Kucke sind : von den Mehlempfängern längst^
halb drei Wochen an die Mühle , welche das Mehl geliefert
frei in unbeschädigtem Zustande zurückzugeben , ein Berka»!
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Säcke ist verboten . Für beschädigte Säcke, wozu auch Beschmutzungen
gehören, hat der Mehlempfänger dem Müller die Auslagen für die
Wiederinstandsetzung zu vergüten. Für jeden Sack, welcher nicht
oder nicht innerhalb der Frist von vier Wochen zurückgeliefert wird
hat der Mehlempfänger dem Müller auf Anfordern fünf Mark su
bezahlen. 0

§ 4. Die Abgabe von Mehl und Backwaren im Umtausch gegen
Brotgetreide ist verboten. Dagegen sind Bäcker, Konditoren und
Händler verpflichtet das von der Kreis -Lebensmittelstelle (Getreide-
Abteilung) bezogene Mehl zu den vom Kreisausschuß festgesetzten
Preisen im Ginzelverlranf an kreisangehörige Versorqunqsbe-
rechtigte abzugeben. Die Abgabe darf nur gegen Brotmarken erfolgen
Die Verpflichtung zur Abgabe gilt auch Nichtkunden gegenüber

§ 5. Für die Zubereitung von Backwaren gelten folgende
Vorschriften:

Soweit nicht besondere Ausnahmen zur Herstellung von Kran¬
kenbrot gestattet sind, darf nur zu mindestens 94 vom Hundert
ausgemahlenes Roggen - und Weizenmehl verbacken werden

Die Herstellung von Brot für Selbstversorger und aus dem
von Versorgungsberechtigten zum Verbacken übergebenen Mehl ist
bezüglich der Verwendung von Weizenmehl an die Vorschriften
der 88 1 und 10 der heute erlassenen Kreisverordnung für Selbst¬
versorger gebunden.

Die Herstellung und das Backen von Kuchen in gewerblichen
Betrieben ist verboten.

Die Verwendung von backfähigem Mehl als Streumehl zur
Isolierung des Teiges ist verboten, ebenso das Bestteichen der Brot
laibe vor dem Ausbacken mit Fett oder Oel.

8 6. ' Brot darf nur in dem jeweilig amtlich bekannt gegebenen
Gewicht hergestellt werden.

Das Gewicht bezieht sich auf frisch gebackene Ware . Die Bä¬
cker dürfen nur vollständig ausgebackene Backwaren abgeben. Wei-
zenbrot darf erst am Tage nach der Herstellung, Roggenbrot erst
am zweiten Tag nach derselben verabfolgt werden. Alles Brot ist
mit Ziffern zu bezeichnen, die dem Monatstage entsprechen.

8 7. Da nur in einem Teil der Genieinden des Kreises Bäcke¬
reien betrieben werden , wird den Bäckern und den Konditoren ge¬
stattet Mehl und Backwaren ansierhald ihre « Gemeindedc-
ftrke« abzugeben. Auf Anordnung des Kreisausschusses sind sie
verpflichtet die Versorgung besttmmter Orte mit Mehl und Back¬
waren zu übernehmen und auch in Orten ihres Bezirks Nerkaufs-
stellen einzurichten.

Eine Abgabe von Mehl und Backivaren «der die Kreis
grenzen darf unter keinen Umständen erfolgen. An Durch¬
reisende oder im Kreise sich vorübergehend aufhaltende Frenide darf
die Abgabe nur gegen Reisebrotmarken erfolgen, nicht aber gegen
Brotmarken des Kreises Westerburg.

8 8. Die Abgabe von Kackrvarr « und Mehl in Bäckereien
Konditoreien, Verkaufsstellen sowie in Hotels , Gast- und Schank-
wirtschaften sowie Herbergen darf nur gegen Brotmarken erfolgen,
wozu auch Reichs-Reisebrotmarken gehören. Mit Ausnahme der
Reisebrotmarken müssen alle Brotmarken mit dem Namen des In¬
habers, dem Gemeindestenrpel und Kontra llnummer versehen sein
Aus den ihm vorzulegenden Brotkatten hat der Verkäufer die ent¬
brechende Zahl Brotmarken selbst abzutrennen. Für bereits abge¬
trennte Brotmarken darf nichts verabreicht werden. Der Verkäufer
darf— ausgenommen bei Reisebrotmarken, deren Einlösung nicht
an bestimmte Tage gebunden ist — nur mit dem Datum der laufen¬
den Bezugswoche versehene Brotmarken entgegennehmen. Die
Annahme älterer Brotmarken oder noch nicht fälliger Brotmarken ist"erboten.

8 9. Die Brot - und Mehlverkäufer haben die Brotmarke » zu
sammeln und jeden Montag bis 6 Uhr abends an die Ortspolizei
bchörde abzuliefern.

8 10. Die Backwaren müssen zu höchstens den vom Kreis-
Ausschuß festgesetzten Preisen nach Maßgabe der Bestimmungen der
98 4, 5, 7 und 8 an jeden Bezugsberechtigtenabgegeben werden, auch
"ann wenn derselbe nicht zur ständigen Kundschaft des Verkäufers
gehört.

8 11. Die Beamten der Voli ;ei und die vom Kreisa « «-
llhnh beauftragten Sachverständigen sind befugt in die
Aaume, in welchen Backwaren hergestellt und Backwaren oder Mehl
Mbewahrt , feilgehalten oder verpackt werden, jederzeit einzutreten, da-
Mst Besichtigungen vorzunehmen, Geschäftsaufzeichnungcn einzusehen,
M nach ihrer Auswahl Proben zum Zweck der Untersuchung gegen
«Npfangsbestütigung zu entnehmen. Die Unternehmer von Betrieben,
«denen Backwaren hergestellt, gelagert oder feilgehalten und solcher,
«denen Mehl feilgehalten oder gelagert wird , sowie ihre Vertteter
!Nd verpflichtet den Beamten der Polizei und den Sachverständigen
^lskunft über das Verfahren bei der Herstellung der Erzeugnisse,
mt  den Umfang des Betriebs und über die zur Verarbeitung ge¬
nügenden Stoffe , insbesondere auch über deren Menge und ' Her¬
bst zu erteilen.
«A .12- In jeder Bäckerei und Verkaufsstelle von Backwaren und

‘«Hist ein Abdruck dieser Verordnung in den Geschäfts-
'^ nen auszuhängen.

Die Inhaber von Bäckereien, Konditoreien und Ver-
ttienü, s? cn  Hotels , Gastwirtschaften und Herbergen sind

der Befolgung der Bestimmungen dieser Verordnung per-
haftbar , auch für die Handlungen und Unterlassungen

ersonals und ihrer Angehörigen. Hat der Inhaber einen

Kreisblatt für den Kreis Wefterbura. Seite 3
geschäftsfähigen Vertreter bestellt und dessen Namen dem Kreisaus-
schuß mrtgeterlt, so wird dieser für die Zeit der Vertretung in glei¬
chem Maße verantwortlich wie der Besitzer selbst.
r § l4 ; Erweist sich der Inhaber oder Betriebsleiter eines Ge¬
schäfts m der Befolgung der Pflichten rrnz « verlässig , die ihm
durch diese Verordnung auferlegt sind, wozu schon der Verkauf nicht
genügend ausgebackenen Gebäcks genügt, so kann sein Geschäft qe-
schlossen werden. Als Unzuverlässigkeit gilt auch Fahrlässigkeit.
Eme Bestrafung nach 8 15 wird hierdurch nicht berührt.

Vorräte an Mehl , die einer ordnungsmäßig ergangenen Auf¬
forderung zuwider nicht angezeigt oder bei behördlichen Nachprü-

verheimlicht werden oder sonstwie bei der Aufnahme oder
Besichtigung entzogen werden, kann der Kreisausschuß ohne Zahl¬
ung eines Preises enteignen.

8 15. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser
Verordnung werden wie folgt bestraft:

ä) gegen die Anordnungen in 8 1, 2, 3, 7, 9 und 12 mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
1500 Mk. Zugleich kann das Geschäft geschlossen werden,

b) gegen alle übrigen Anordnungen nach § 79 der Bundes¬
ratsverordnung vom 21. Juni 1917 (R .-G .-Bl . S . 507)
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis
zu 50 000 Mk. oder mit einer dieser Strafen.
Der Versuch ist strafbar.

8 16, Diese Verordnung tritt mit dem 16. August 1917 für den
Kreis Westerburg in Kraft . Gleichzeitig treten die Bestimmungen
der Kreisoerordiiung vom 8. November 1916 und ihre Abänderungen
auß -r Kraft . *

Westerburg , den 10. August 1917.
or. ^ fcf Kreisausfchuk des Kreise « Westerburs.
Abicht, Eidt , Elchmann, Keßler Menk, Schaaf, Wollweber.

* * *

Muster der Uerbrauchsnachmeisung . (8 1).
Verbrauchsnachlveisrmg

des Bäckers . . . in . . .
firr die Woche von Montag , den . . . bis Sonntag , den .

1. Mehlbestäude am Ende der Vorwoche . . . Kilogramm
(In bn letzten Nachweisung als Schlußbestandangegeben)

2. Zugang an Mehl im Laufe der Woche . . . Kilogramm
zusammen

3. davon im Laufe der Woche verbraucht
(verbacken und verkauft)

. Kilogramm

. Kilogramm

bleibt Schlußbestand . . . Kilogramm
(bei der nächsten Nachweisung an den Anfang Nr . 1
zu setzen.)

Ju der Woche wurden . . . Krotkartenab schnitte ein¬
genommen , die gleichzeitig abgeliefert werden.

, den
> . . (Unterschrift.)

An
den Herrn

Der Bäcker hat die abgetrennten Gewichtsabschnitte einer
jeden Woche in der darauffolgendenWoche beim Kommunalverband
(Ortspolizeibehörde, Gemeindevorsteher) abzuliefern.

Gleichzeitig mit den verpackten Gewichtsabschnitten hat der
Bäcker für jede zWoche eine Verbrairchsnachweisuiig einznreichen.

Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, wird mit
Gefängnis vis zu 8 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu 1508 Mark bestraft. Zugleich kann sei» Geschäft
geschloffen werden.

Verordnung
über die Uerbrauchsregelnng non Brotgetreide und
Mehl ans der Ernte 4917 für die Uersvrgungsberech-

tigten im Kreise Mefterbnrg.
Gemäß §8 58 ä , 60 a, b u. c der Bundesratsverordnung über

Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1917 vom 21 . Juni 1917
(R.-G .-Bl . S . 507) und 88 3, 5, 6 und 18 der Bundesratsver-
ordnung über Bereitung von Backwaren vom 26. Mai 1916
(R.-G .-Bl . S . 413 ) sowie der Anordnung der Reichsgetreidestelle
betreffend Reichs-Reisebrotmarken vom 14. September 1916 und
der Kreisverordnung vom 19. 3. 1917 Kreisblatt Nr . 35/1917
wird für die Uersorgnngsberechtigten im Kreise Westerburg
folgendes bestimmt:

8 1.
Uersorgnugsberechtigt sind alle im Kreise wohnenden und

vorübergehend sich aufhaltenden Personen wenn und solange ihnen
das Recht auf Selbstversorgung nichi zusteht, die vorübergehend sich
Aufenthaltenden aber nur nach Maßgabe der Bestimmungen über
Reisebrotmarken.

8 2.
Die Uersorgungsperiode beginnt am 16. August 1917

und endet am 15. September 1918.
8 3.

Die Nersorgnngsbrrechtigten hake« Anspruch auf
die jeweils nach den gültigen Besttmmnngen zufolge Anordnung des
Kreisausschusses anfallende Mehlmenge, Kinder bis zum vollen¬
dete« 3. Lebensjahre erhalten die Hälfte dieser Mehlmenge.



Seite 4 Areisblatt für de« Kreis Westerburg. Nr . 94.

Soweit die Versorgungsberechtigten sich aus den ihnen zu¬
stehenden Mehlmengen nicht selbst nach Maßgabe der Bestimmungen
des 8 5 unten ihren Bedarf an Backwaren Herstellen oder das
Mehl zu Kochzwecken verwenden , haben sie gegen Abgabe der für
sie ausgestellten und zu dem gegebenen Zeitpunkt gültigen Brot¬
karten Anspruch auf Backwaren aus den im Kreise belegenen Ba¬
ckereien.

8 4.

8 ii.

Soweit an Versorgungsberechtigte außer der nach 8 3 zu¬
stehenden Mehlmenge nach den jeweilig geltenden besonderen Be¬
stimmungen MeylMlagen bewilligt werden erfolgt deren Zu¬
weisung vom Kreisausschuß durch besondere Brotmarken.

Die Enrpfänger solcher Zulagen dürfen diese nur fiir denje¬
nigen Zeitraum beziehen , für welchen der Gmnd zum Bezug be¬
steht , z. B . während des bestimmten Lebensalters oder während der
in Frage kommenden Beschäftigungsart . Mit dem Wegfall dieser
Begründung erlischt der Anspruch und sind tue vorher Bezugsbe¬
rechtigten verpflichtet , sich bei der Ortspolizeibehörde abzumelden und
etwa nicht verwendete Zulagemarken zurückzugeben . Der Haushal¬
tungsvorstand ist hierfür verantwortlich.

8 5.
Versorgungsberechtigte welche aus dem ihnen zustehenden Mehl

selbst Kackmnrrn bereiten oder ckuf ihre Kosten Herstellen lassen,

Diese Verordnung tritt mit dem 16 . August 1917 für den
Kreis Westerburg in Kraft . Gleichzeitig treten die Bestimmungen
der Kreisverordnung vom 18 . November 1916 und ihre Abände-
rungen außer Kraft.

Westerburg , den 10 . August 1917.
Der Kreisausschutz »es Kr- ries Westerburg.

Abicht , Eidt , Eichmann , Keßler , Menk , Schaaf , Wollweber.

haben folgende Bestimmung zu beachten:
Sie dürfen höchstens 20 > des Mehls m Weizenmehl be¬

ziehen und das nach dem Verbrauch zu sonstigen Zwecken übrig
bleibende Weizenmehl bei der Herstellung des Brotes mltverivenden.
Ausnahmen betreffend Mehroerwendung von Weizenmehl sind
nur mit besonderer Genehmigung des Kceisausschusses gestattet.

Kuchen darf nur in Haushaltungen bereitet und gebacken
werden . Es darf hierbei nicht mehr als die Hälfte des verwendeten
Mehls oder der mehlartigen Stoffe aus Weizenmehl bestehen.

8 6.
Der Krzug t»o « Mehl « nd Karlrware « aus Bäckereien,

Conditoreien rmd sonstigen Verkaufsstellen im Kreise darf nur gegen
Brotkarterr erfolgen . Diese ,«erben von der Ortspolizeibehörde dem
Haushaltungsvorstand übergeben , nachdem sie mit dem Namen des
Inhabers , der Kontrolümmmer und dem Gemeindestempel versehen
sind . Die regelmäßigen Brotkarten enthalten für je vier Wochen
achtundzwanzig mit Datum versehene Brotmarken . Für Kinder
bis zum Beginn des 4 . Lebensjahres werden nur halbe Brot¬
karten bezw . für zwei Kinder eine ganze Brockarte gegeben . Bei
jedesmaligem Einkauf von Mehl oder Backwaren sind die Brotkarten
dem Verkäufer vorzulegen , der die fälligen Brotmarken selbst abzu¬
trennen hat . Es dürfen nur für die betreffende Bezngswoche gül¬
tige Marken benutzt werden . Aeltere noch nicht verwendete Marken
find wertlos geworden und der Ortspolizeibehörde zur Vernichtung
zurückzugeben . Ebenso dürfen auch für noch nicht fällige Marken
Mehl oder Backwaren nicht bezogen werden . Das gleiche gilt für
Zulagemarken , die durch Farbe und Inhalt besunders kenntlich sind.
Die Abgabe von veralteten oder noch nicht gültigen Brotmarken
zum Bezüge von Mehl oder Backwaren ist strafbar

8 7-
Bei Reise « außerhalb des Kreises hat der Versorgnngsbe

rechtigte nur Anspruch auf Mehl und Brotversmgung gegen Reichs-
reisebrotmarken . Diese werden vom Kreisausschuß unentgeltlich gegen
Umtausch der gleichwertigen regelmäßigen Brotmarken ausgegeben.
Erstreckt sich die Reise auf längere Dauer als die im Besitz des
Antragstellers befindlichen regelmäßigen Brotmarken Gültigkeit
haben , so werden die weiter erforderlichen Reisebrvtmarken gegen
Verzichtleistung auf den Bezug regelmäßiger Brotmarken für die
betr . Personen auf die überschießende Zeitdauer gegeben.

Die Reisebrotmarken lauten auf 40 und 10 Gramm Gebäck
Die Einlösung dieser Brotmarken ist an eine bestimmte Zeit nicht
gebunden . Bezogene Reifebrotmarken werden nicht wieder umge-
tauscht.

8 8.
Bei dauernder Urrändervng Hk» Mvtznsttze « sind alle

Brotmarken vom Tage der Abreise ab an die Ortspolizeibehörde
gegen Abmeldebescheinigung zurückzugeben . Für die Reisetage können
Reichs -Reisebrotmarken beansprucht werden , deren Zahl in der Ab
Meldebescheinigung vermerkt wird.

Bei sonstigen Abgänge » (Einberufung , Sterbfall rc.) sind
die nicht verwendeten Brotmarken durch den Haushaltungsvorstand
an die Ortspolizeibehörde zurückzugeben.

8 9.
Abhanden gekommene Brotmarke « 4verde « nicht

ersetzt . Dies gilt sowohl für regelmäßige Brotkarten als auch
für Zulage - und Reise -Brotkarten.

8 10.
Zgmiderhandlunge « gegen Z 5 dieser Verordnung werden

gemäß 8 18 der Bundesratsverordnung über die Bereitung von
Backwaren vom 26 . Mai 1916 (R .-G .-Bl . S . 413 ) mit Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Mo¬
naten bestraft , Zuwiderhandlungen gegen alle übrigen Bestimmun¬
gen dieser Verordnung gemäß 8 79 der Bundesratsverordnung über
Brotgetreide und Mehl vom 21 . Juni 1917 (R .-G .-Bl . S . 50 ?)
mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu fünf-
zigtausend Mark oder mit einer dieser Strafen

Verordnung
für die Selbstversorger im Kreise Mesterbnrg über die
Verbra«chsregeltt« g von Brotgetreide «nd Mehl ««» der
Ernte 1917 nnd über die Herstellung von Backwaren.

Gemäß § 8 7,17d,g , 24,48 , 57 , 60b u . c,62,63,69,70,71,78,
79 und 80 der Bundesratsverordnung über Brotgetreide und Mehl
aus der Ernte 1917 vom 21 . Juni 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 507)
und 88 3 , 5. 6 und 18 der Bundesratsverordnung über Bereitung
von Backwaren vom 26 . Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 413 ) sowie
der Anordnung der Reichsgetreidestelle betr . Reichs -Reisebrotmarken
vom 14 . September 1916 wird für die Selbstversorger im
Kreise Westerburg folgendes besckmmt:

8 i.
Als Selbstversorger im Sinne des § 7 der Reichsgetreide¬

ordnung gilt nur , wer in die von der Gemeinde zu führende
Selbstversorgerliste anfgenommen ist. Ausgenommen werden dürfen
nur die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe und Angehörige
ihrer Wirtschaft einschließlich des Gesindes sowie Naturalberechtigte,
insbesondere Altenteiler und Arbeiter , soweit sie kraft ihrer Berech¬
tigung oder als Lohn Früchte der in Frage kommenden Art oder
daraus hergestellte Erzeugnisse zu beanspruchen haben.

Als Unternehmer gilt der Leiter des Betriebs ohne Rücksicht
darauf , ob er Eigentümer oder Pächter ist. Den landwirtschaflichen
Betrieben fernstehende Personen , die sich durch Pacht oder ähnliche
Verträge die Rechte von Selbstversorgern zu verschaffen suchen,
während sie die Bewirtschaftung des gepachteten Bodens den Ver¬
pächtern überlassen , sind nicht als Selbstversorger zu betrachten.
Läßt ein außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs wohnender
Eigentümer oder Pächter den Betrieb durch Angestellte führen (z. B.
eure kaufmännische Firma , eine Gesellschaft , eine Genossenschaft u.
dergl .), so kommen als Selbstversorger nur die im landwirtschaft.
licheu Betriebe lebenden Personen in Betracht , nicht aber Personen,
die mit dem landwirtschaftlichen Betrieb in keiner wirtschaftlichen
Verbindung stehen . Zum Heere einberufene Haushaltungsangehörige
sind während ihrer Anwesenheit infolge Urlaubs rc. durch Brotkarten
zu versorgen , ebenso zeitweise sich daselbst aufhaltende Personen (z. B.
Hilfskräfte , Taglöhner rc.) soweit sie nicht bereits eigene Versorgung
von ihrem Truppenteil bezw . von ihren Heimatbehörden bezogen
haben . Kriegsgefangene erhalte « nur Brotkarten . Für
den Bezug von Mehl und Backwaren gegen Brotkarten gelten die
Bestimmungen der Verordnung für die Versorgungsberechtigten im
Kreise Westerburg vom heuttgen Tage . Als Angehörige einer
Wirtschaft gelten bei landwirtschaftlichen Betrieben , die im Eigen-
tume von gemeinnützigen Anstalten (Irrenanstalten , Krankenhäusern,
Waisenhäusern u . dergl :) stehen und mit deren Betrieben verbunden
sind , auch das Personal und die Pfleglinge dieser Anstalten.

Inhaber von Zehntrechten oder ähnlichen , auf offenlich-recht-
licher Grundlage beruhenden Rechten , z. B . Beamte , die nach ihrer
Besoldnngsordnung Anspruch auf Naturalabgaben haben , sind nicht
als Selbstversorger anzusehen.

8 2.
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Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , welche für sich und
ihre Wirtschaftsangehörigen das Recht der Selbstversorgung be¬
anspruchen , haben dies unter namentlicher Bezeichnung aller Selbst¬
versorger bis zum 20 . August 1917 dem Bürgermeister anzu¬
zeigen und dabei den Nachweis zu führen , daß das von ihnen ge¬
baute Brotgetreide (Roggen und Weizen ) wie unterstehend angege¬
ben zur Ernährung für sie selbst und die -von ihnen als Selbst¬
versorger nachgewiesenen Personen bis zum 15. September 1918
ausreicht . , 4

Das zur Selbstversorgung bestimmte Brotgetreide darf an
Weizen höchstens 20 o/o der Gesamtmenge enthalten . Das Recht
der Selbstversorgung kann vom Kreisausschusse auf besonderen
Antrag im Einzelsall auch solchen Betriebsunternehmern gewährt;
werden , welche weniger als 80 °/o der Selbstversorgungsmenge M
Roggen geerntet haben , aber die fehlende Menge an selbstge-
erntetem Weizen besitzen und ferner solchen , die aus besonderer
Ursache ( Altersschwäche , Krankheit oder für Kinder , rc.) für ein¬
zelne Personen auf die Ernährung durch Brot mit erhöhtem
Weizengehalt oder aus reinem Weizen angewiesen sind.

Reichen die Vorräte nicht aus , um alle Selbstversorger eines
landwirtschaftlichen Betriebes bis zum 15. September 1918 zu er¬
nähren , so dürfen nur soviel Personen als Selbstversorger a>E
meldet und in die Selbstversorgerliste ausgenommen werden,
bis zu dem genannten Zeitpunkt voll  versorgt werden können.

8 3. J
Die Selbstverlorgerliste ist von dem Bürgermeister

dem vorgeschriebenen Muster zu führen und Abschrift dem " om
munalverband monatlich mitzuteilen.
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8 4.
Die den Selbstversorger » x« r Ernährung rustetsendc

Senge Brotgetreide beträgt auf den Kopf und Monat9 Kilo-
tontm. Außer dieser Menge darf nur die für Saatzwecke feste¬
ste Menge Brotgetreide als Saatgut verwendet werden Die

jti der Herstellung von Mehl auf Grund von Mahlkarten (8 8)
ßh ergebende Klere ist zur Verfütterung fteigegeben. Jegliche
Aderweite Verwendung im eigenen Betrieb oder durch Verkauf oder
lausch ist verboten, einerlei ob es sich um Brotgetreide oder um
Mh Mahlen , Schroten , Quetschen bezw. auf sonstige Weise herge-
jitltte Erzeugnisse aus Brotgetreide handelt, sowohl im reinen als
aich in gemischtem Zustand . Alles nicht zur Ernährung oder für
Mtzwecke freigegebene und erforderliche Brotgetreide ist an den
kreis bezw. seine Kommissionäre gegen Bezahlung abzuliefern, also
ach alle Ecsparmsse einschl. derjenigen infolge Abgänge in der
sjersonenzahl der Haushaltung.

Vorstehende Bestimmungen gelten auch für Hinlerkorn
lbfall beim Dreschen rc.)

8 5.
Die Vevlovgungspeviode beginnt mit dem Selbstverbrauch

is der Ernte 1917 und endet am 15. September 1918. Hiernach
folgt die Berechnung der Gesamtmenge Brotgetreide, welche dem
«lbstversorger zu belassen ist. Die Zeit vom 15. August 1917
b, für welche der Selbstversorger nrangels eigenen Brotgetreides
mh Brotkarten versorgt wurde, bleibt außer Anrechnung.

8 6.
Der Betriebsunternehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß& sämtliche ihm nach8 5 zustehende Brotgetreide von seinem

. driaen Getreide getrennt an einem trockenen luftigen Orte arrfbe-
nchrt und in brauchbarem Zustand erhalten wird.

8 7-
Zum Ausmahlen und Schroten des Brotgetreides der Selbst-

horger sind »« r im Kreise belegene Mühle « ^ gelassen.
mt nicht in Einzelfüllen ausdrücklich eine Ausnahme besonders
»ehmigt ist.

8 8.
Selbstversorger dürfen Brotgetreide n«r da»« i»

Mühle bringe« :
wenn diese Mühle vom Kreisausschuß zum Mahlen zugelassen
ist, wovon sich der Selbstversorger zu überzeugen hat/
wenn sie bereits bisher zu den Mahlkunden dieser Mühle
gehörten, oder zur erstmaligen Inanspruchnahme der Mühle
die Genehmigung des Kreisausschusses erhalten haben. Das
Mahlenlassen in mehreren Mühlen ist verboten,

g^ chMtig mit dem Getr eide eine vorschriftsmäßige
Mahlkarte ihrer Ortspolizeibehörde übergeben, die aus Ab¬
schnitt I und II besteht, ordnungsmäßig ausgefertigt ist und
nach dem Datum erkennen läßt , daß es sich um die anzulie-
sernde Getreidemenge handelt , auch daß diese höchstens den
zwemionatlichen Anspruch des Selbstversorgers darstellt,

*?A«,n ber  MWe überlieferte Brotgetreide aus höchstens
9I° Weizen besteht, falls nicht im Einzelfall eine besondere

Genchmigung des Kreisausschusses zur Mehrverwendung
von Weizen dem Müller vorgezeigt werden kann,
wenn jeder Sack Brotgetreide mit dem vorgeschriebenen und
ordnungsmäßig ausgefüllten Anhängezettel versehen ist. (Mu
!ter ist unten abgedruckt.)
wenn der Inhalt jedes Sackes an Art und Gewicht des Ge-
üeidE genau mit den Angaben seines Anhängezettels und
me Gesamtmenge mit den Angaben der Mahlkarte genau
Ubereinstimmen.
Teillieferungen aus der nach der Mahlkarte zugelassenen Ge¬

menge sind unzulässig . Der Selbstversorger hat die Richtigkeit
Antrags des Müllers in seinem Mahlbuch bei der Getreide-
Vung sofort durch Unterschrift anzuerkennen.

Die Zurücknahme der Mahlerzeugnisse darf nur in einer
. ; Ane jede Teillieferung erfolgen, nachdem der Selbstversorger

.lern Vertreter in dem Mahlbuch des Müllers den seine Mahler-
M betreffenden Bucheintrag durch Unterschrift anerkannt hat,

ben  Mahlerzeugnissen mit vorgeschriebenen und richtig
- Anhängezetteln versehen siiid und von dem Müller der

Msmäßig ausgesüllte Abschnitt II der Mahlkarte zurückgegeben
> Zurücklassen des Abschnitts II der Mahlkarte in der

Wwre das mehrmalige Ausmahlenlassen auf dieselbe Mahl-
tt oeibotert. Den Abschnitt II hat der Selbstversorger auf-
Wen und bei Revisionen vorzuzeigen.

^Ms im Einzelsall nicht besondere Ausnahmen gestattet sind,
»J Selbstversorger sein Brotgetreide nur zu mindestens 94 vom

2*fm Mehl ausmahlen lassen.
fcjrf Vermahlen und Schroten von Brotgetreide im eigenen
^ .Achoftlichen Betrieb ist ausnahmslos verboten. Bei dem
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|3: n lhres eigenen Getreides zur Selbswersorgung des eigenen
gelten die Müller als Selbstversorger nach Maßgabe

^nmniuilgen dieser Verordnung.

tz 8 9. '
an  Selbstversorger außer der liach § 4 zustehenden

»i ^ rnenge nach den jeweilig geltenden besonderen Bestinunungeu

MestlMirge » bewilligt werden erfolgt deren Zuweisung vom
Kreisausschuß durch besondere Brotkarten die zum Bezug von Mehl
und Backwaren berechtigen. Für diesen Bezug gelten die Bestim¬
mungen des § 4 der Verordnung für die Versorqunqsberechtiqten
im Kreise Westerburg vom heutigen Tage.

8 10.
Für die Zubereitung »*« Backwaren durch Selbstversorger

emschl. der m den Gemeindebacköfen hergestellten Backwaren gilt
folgendes:
or>n! aus dem nach 8 1 zugelassenen Verbrauch voii
20 °j0 Weizen zur Selbstversorgung darf, ' soweit es nicht zu
Küchenzwecken oder zum Kuchenbacken verwendet wird , bei der
Herstellung des Roggenbrots mitverwendet werden . Die im 8 1
vorgesehenen Ausnahmen zur besonderen- Mehrverwendung von
Weizenmehl zuni Backen bedürseii der Genehmigung des ' Kreis¬
ausschusses im Einzelfalle.

Zum Backen darf nur zu mindestens 94 vom Hundert in der
Muhle gegen Mahlkacke ausgemahlenes Roggen- oder Weizenmehl
verwendet werden, soweit nicht für Kranke eine geckngere Ausmah¬
lung durch besondere Genehmigung des Kreisausschusfes gestattet
ist. Kuchen darf nur in Haushaltungen bereitet werden Es darf
hierbei nicht mehr als die Hälfte des verwendeten Mehls oder der
mehlartigen Stoffe aus Weizenmehl bestehen.

8 11.
Beansprucht ein Selbstversorger Brotversorgung für eine Reise,

so tritt er für den fraglichen Zeitrauin aus der Selbstversorgung
zu den Versorgungsberechtigten über. Er hat alsdann für reden
Reisetag und jede Person 300 Gramm Brotgetreide oder die nach
dem jeweils geltenden Ausmahlverhältnis anfallende Menge Mehl
an die ihnr vom Kreisausschuß bezeichirete Stelle abzugeben und
nhalt dementsprechend Ueilebrotmarken nach Maßgabe der
Verordnung für die Versorgungsberechtigteilim Kreise Westerburg
vom heutigen Tage . '

8 12.
Deri Selbstversorgern ist gestattet sowohl für ihren gesamten

Betneb als auch für einzelne Personen (z. B. zur Ermöglichung des
Bezugs von Zwieback oder Weißbrot für (Säuglinge , Kranke, Alters¬
schwache rc.) auf das Recht der Selbstversorgung unter Herausgabe
der entsprechenden Getreidemenge zu verzichten. Diese Personen qe-
horen alsdann zu den Versorgungsberechtigten und können vor
Schluß der Versorgungsperiode (ß 5) nicht wieder in den Besitz der
Selbstversorgung gelangen.

8 13-
Erweist sich ein landwirtschaftlicherUnternehmer in der Be¬

achtung vorstehender Bestinimuiigen unzuverlässig — sei es auch
nur fahrlässiger Weise - so kann ihm außer der nach § 14 ver-
rotriten @tra |e das Recht der Selbstversorgung entzogen werden mit
Llerchzettiger Enteignung ohne Bezahlung seiner sämtlichen Bestände
an Mehl und Brotgetreide außer Saatgut . Als Un ?nver lässig

Zelten außer Dtehrverbrauch auch ungenügende Lagerung und
Pflege des Getreides und Nichtbefolgung der Vorschriften über die
Verbrauchskontrolle . Bestände an Brotgetreide und Mehl , die einer
ordmuigsmäßig ngangenen Aufforderung zuwider nicht angezeiqt,
oder ber behördlichen Nachprüfuiigen verheimlicht oder sonstwie der
Ausnahme entzogen werden, oder deren Verwendung entgegen den
Bestimmungen dieser Verordnung erfolgt, können zu Gunsten des
Kreises ohne Zahlung eines Preises enteignet werden.
_ , Selbstversorger , denen wegen Unzuverlässigkeit das Recht der
Selbstversorgung entzogen worden ist, treten mit der Maßgabe zu
den Versorgungsberechtigten über, daß ihnen für die Restdauer der
Versorgungsperiode nur für soviel Tage Brotkarten zustehen, als
bei ihnen von dem nach § 4 überwiesenen Brotgetreide für den
Kupf und Tag 300 Gramm Brotgetreide oder nach dem jeweils
geltenden Ausmahlverhältnis anfallendes Mehl gefunden und dem
Kreise übereignet worden ist.

8 14.
Zrrrviderharrdlimge « werden wie folgt besttast:
a) Gegen 8 10 dieser Verordnung gemäß 8 18 der Bundes-

/atZoerordnuilg über die Bereitung von Backwaren vom 26. Mai
1916 (Rerchs-Gefttzbl. S . 413) mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten,

b) wer entgegen den Bestimmungen in § 4 Brotgetreide oder
Erzeugnisse aus demselben verfüttert gemäß 8 9 der Verordnuiig
vom 28 Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 381) mit Gewstrafe L
zu funfzehnhundeck Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten,
e ™ Cj 9e9,en aUe  übrigen Bestimmungen dieser Verordnung gemäß
8 79 der Bundesratsverördnung über Brotgetreide und Mehl vom
21. Jum 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 507) mit Gefängnis bis zu
emeni Jahr und mit Geldstrafe bis zu fünszigtausend Mark oder
mit einer dieser Strafen.

§ 15.
Diese Verordnung tritt mit dem 16. August 1917 für den

Kreis Westerburg in Kraft . Gleichzeitig tritt die Bestimmuiig der
Kreisverordnung vom 18. November 1916 nebst Abünderunaen
außer Kraft . a

Meftri bnrg , den 10. August 1917.
Dev Kreisausschrrsi de » Kreises Metterburg.

Abicht, Eidt , Eichmann, Keßler, Menk, Schaaf, Wollweber.



Anordnung. a) Roggenbrot für 7 Brotkartenabschnitte frischgebacken auf 2050 gr,i_\ Fi u m 1 .400 j

Durch Beschluß de» KreisauLschusses wird in Ergänzung
der beute in Ausführung der Reichsgetrerdeverordnung für die
Ernte 191 ?" vom 21 JÜni 1917 erlassenen Kreisoerordnungen
vom heutigen Tage folgendes angeordnet : ^ „
I, | nr Uerorduuug betr. Herstellung be« Verkauf

^8 ^ ^Die ^Mehlpreise werden festgesetzt:
^ a) für den Bezug durch Bäcker und Mehlhandler ab

Müble für 75 Kilo : „
1) Roggenmehl zu 94 */o 30  Mark 60  Pfg.
2) Weizenmehl zu 94 °|o 34 Mark 50 Pfg.

Das Sackgewicht wird bei der Herstellung und
Einsackung des Mehls festgestellt. Geldabzüge
für Gewichtsverluste » infolge Eintrocknens sind

§ 4. Die greife für Abgabe des Mehls durch die Bäcker
im Einzelverkauf werden festgesetzt auf:
a) 94, |oiqeS Roggenmehl das Kilo 47 Pfg.
d) 94»1«iges Weizenmehl daS Kilo 51 Pfg . .

Zu § 6. Das Gewicht der herzustellenden Backwaren wird
festgesetzt auf:

„ 1465
„ 2050
. 1465

Ferns

b)
c) Weizenbrot » 7 „ *
ck> » 5 „ H
e ) Weizenbrötchen (4 Stück für einen Brotkartenab-

St 8 10. Die Höchstpreise für Backwaren werden festgesetzt sch-mt
ö a ) für ein Roggenbrot von 2050 gr  Frischgewicht auf 80P g n_

bl „ „ 1465 „ „ » 60 1 *'
c ) I ' Weizenbrot 2050 „ „ - f
d) „ » * » I465 - - - 00
e) , „ Weizenbrötchen 70 „ «, » 5 1

II. Zur Verordnung über di- Nerbrauch- r- geluug w]
Brotgetreide und Mehl au* der Erute 1917 für ff

^Zu^ 3̂ D ^ ? en^ VttsorgungSberechtigten zustehen,
tägliche Mehlmenge beträgt bis auf weiteres für
wachsene 220 Gramm.

Zuwiderhandlungen gegen die 8§ 4 6 und> lv  zu
vorstehenden Anordnung fallen unter dte Strafbesttmmungen &
betreffenden Verordnung . ■*

Diese Anordnung tritt, mit dem 16. August 1917 in Kr. >Kra
Westerburg, den 10. August 1917.

Der Kreisau «schuh dr» Kreise« Westerburg. A bich N
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